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Erklärung Zugangsdokumentation 
 

   

Antragsnummer       

 

Zuwendungsempfangende/r       

 

Gegenstand der Förderung Unterstützung des Jugendamtes bei der Finanzierung der  
Teilnahme junger Menschen an berufspädagogischen  
Maßnahmen der Jugendhilfe in Produktionsschulen. 

 

Träger/-in des 
berufspädagogischen Angebots 

 
      

 

Durchführungszeitraum       

 

Datum der Erfassung       

 

   

 

Der/Die Zuwendungsempfangende erklärt, dass für die in nachfolgender Übersicht genannten 
Teilnehmenden die nach Nummer 2 der Richtlinie jeweils erforderliche Zugangsdokumentation 
vorliegt.  

 

Die Dokumentation belegt die Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen für Teilnehmende: 

 Sie haben ihren Hauptwohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Land Brandenburg. 

 Bei Eintritt in die berufspädagogischen Maßnahmen haben sie das 15. Lebensjahr vollendet. Während 
der Teilnahme vollenden sie nicht das 27. Lebensjahr. 

 Für die Teilnehmenden ist ein konkreter Jugendhilfebedarf bei Aufnahme in das Projekt festgestellt 
und dokumentiert. Die Dokumentation enthält auch die Abstimmung mit der Bundesagentur für Arbeit 
darüber, dass für die einzelne Jugendliche bzw. den einzelnen Jugendlichen auf Grund der persönli-
chen Voraussetzungen keine Chance auf einen Ausbildungsplatz besteht und die Hilfen der Bunde-
sagentur für Arbeit nicht geeignet, ausreichend oder bereits ausgeschöpft sind. 
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Lfd. Nr. Name, Vorname der bzw. des Teilnehmenden 
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Ort, Datum Unterschrift Zuwendungsempfangende/r 
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